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RS OGH 1989/4/4 4Ob27/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1989

Norm

GewO 1973 §1 Abs4

Rechtssatz

§ 1 Abs 4 GewO gilt für alle Personen, unabhängig davon, ob das Anbieten einer den Gegenstand eines Gewerbes

bildenden Tätigkeit an einen größeren Kreis von Personen in Form von Zeitungsinseraten anonym, unter einer Chi;re

oder mit ausdrücklicher Namensnennung erfolgt.

Entscheidungstexte

4 Ob 27/89
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